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Regierungsvorlage 

ANNAHME DER ÄNDERUNG DES ÜBEREINKOMMENS ZUR ERLEICHTERUNG 
DES INTERNATIONALEN SEEVERKEHRS SAMT ANLAGE 

Im Hinblick auf den von der Konferenz der Vertragsregierungen am 19. November 1973 gefaßten 
Beschluß erklärt Österreich die Annahme der Änderung des Artikels VII des Übereinkommens zur 
Erleichterung des Internationalen Seeverkehrs. 

Article VII 

(1) The Annex to the present 
Convention may be amended by 
the Contracting Governments, 
either at the proposal of one of 
them or by a Conference con
vened for that purppse. 

(2) Any Contracting Govern
ment may propose an amendment 
to the Annex by forwarding a 
draft amendment to the Secre
tary-General of the Organization 
(hereinafter called the "Secre
tary-General") : 

(a) Any amendment proposed 
in accordance with this 
paragraph shall be consid
ered by the Facilitation 
Committee of the Organi
zation, provided that it has 
been circulated at least 
three months prior to the 
meeting of this Committee. 
If adopted by two-tbirds of 
the Contracting Govern
ments present and voting in 
the Committee, the amend
ment shaH be communi
cated to all Contracting 
Governments by the Secre
tary-General. 

Article VII 

1) L'Annexe de la presente 
Convention peut etre modifiee 
par les Gouvernements contrac
tants, soit sur I'initiative de I'un 
d'eux, soit ä l'occasion. d'une 
conference reunie ä cet effet. 

2) Tout Gouvernement contrac
tant peut proposor un amende-' 
ment ä l'Annexe en adressant un 
projet d'amendement au Secre
taire general de l'Organisation 
(ci-apres «denomme le Secretaite 
general»): 

a) Tout amendement propose 
conformement au present 
paragraphe est examine par 
le Comite de la simplifica
tion des formalites de 
l'Organisation, ä condition 
qu'il ait ete diffuse trois 
mois au mo ins avant la re
union dudit Comite. S'il est 
adopte par les deux tiers des 
Gouvernements contrac
tants presents et votants, le 
Secretaire generalle com
munique ä tous les Gouver
nements contractants. 

(Übersetzung) 

Artikel VII 

(1) Die Anlage zu diesem Über
einkommen kann von den Ver
tragsregierungen auf Vorschlag 
einer dieser Regierungen oder 
durch eine zu diesem Zweck ein
berufene Konferenz geändert 
werden. 

(2) Jede Vertragsregierung 
kann eine Änderung der Anlage 
vorschlagen, indem sie dem 
Generalsekretär der Org~nisation 
(im folgenden als "Generalsekre
tär" bezeichnet) einen Ände
rungsentwurf übermittelt: 

a) Jede nach diesem Absatz 
vorgeschlagene Änderung " 
wird vom Erleichterungs
ausschuß der Organisation 
geprüft, ~ofern sie minde
stens drei Monate vor der 
Sitzung dieses Ausschusses 
verteilt worden ist. Wird die ' 
Änderung von zwei Dritteln 
der im Ausschuß anwesen
den und abstimmenden 
Vertragsregierungen ange
nommen, so wird sie vom 
Generalsekretär allen Ver
tragsregierungen übermit
telt; 
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(b) Any amendment to the 
Anl1ex und er this paragraph 
shall enter into force fifteen 

. months after communica
tion of the proposal' to all 
Contracting Governments 
by the Secretary-General 
unless within twelve months 

. after the communication at 
least one-third of Contract
ing Governments have noti
fied the Secretary-General 
in writing that they do not 
accept the proposal. 

(c) The Secretary-General shall 
inform all Contracting Gov
ernments of any notification 
received under sub-para
graph (b) and of the date of 
entry into force, 

(d) Contracting Governments 
which do not accept an 
amendment are not bound 
by that amendment but shall 
follow the procedure laid 
down in Article VIII of the 
present Convention, 

(3) A conference of the Con
tracting Governments to consider 

. amendments to the Annex shall 
be convened by the Secretary
General upon the request of at 
least one-third of these Govern
ments. Every / amendment 
adopted by such conference by a 
two-thirds majority of the Con
tracting Governments present 
and voting shall enter into force 
six months after the date on 
which the Secretary-General 
notifies the Contracting Govern
ments of the amendment 
adopted. 

(4) The Secretary-General shall 
notify promptly all signatory 
Governments of the adoption and 
entry into force of any amend
ment under this Article. 
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b) Tout amendement a 
I' Annexe adopte conforme
me nt au present paragraphe 
entre en vigueur quinze 
mois apres que le Secretaire 
general a communique la 
proposition a tous les Gou
vernements contractants, a 
moins qu'un tiers au moins 
des Gouvernements 
contraetants n'ait, dans un 
delai de douze mois apres 
cette communication, noti
fie par ecrit au Secretaire 
general qu'ils n'acceptent 
pas ladite proposition. 

c) Le Secretaire general 
informe tous les Gouverne
ments contraetants de toute 

. notification qu'il re~oit 
conformement a I'alinea b) 
ainsi que de la date d'entree 
en vigueur. 

d) Les 'Gouvernements 
contraetants qui n'acceptent 
pas un amendement ne sont 
pas lies par cet amendement 
mais suivent la procedure 
definie a l'article VIII de la 
presente Convention. 

3) Le Secretaire general convo
que une conference des Gouver
nements contraetants chargee 
d'examiner les amendements a 
l'Annexe lorsqu'un tiers au moins 
de ces Gouvernements le 
demande. Tout amendement 
adopte, lors d'une telle confe
rence, par une majorite des deux 
tiers des Gouvernements contrae
tants presents et votants entre en 
vigueur six mois apres la date a 
laquelle le Secretaire general 
notifie I'amendement adopte aux 
Gouvernements contractants. 

4) Le Secretaire general 
informe dans les meilleurs delais 
tous' les Gouvernements signa
taires de l'adoption et de I'entree 
en vigueur de tout amendement 
adopte conformement au present 
article. 

b) jede auf Grund dieses 
Absatzes vorgenommene 
Änderung der Anlage tritt 
fünfzehn Monate nach 
Übermittlung des Vorschla
ges an alle Vertragsregie
rungen durch den General
sekretär in Kraft, sofern 
nicht innerhalb von zwölf 
Monaten nach der Über
mittlung mindestens ein 
Drittel der Vertragsregie
rungen dem Generalsekre
tär schriftlich notifiziert hat, 
daß sie den Vorschlag nicht 
annehmen; 

c) der Generalsekretär unter
richtet alle Vertragsregie
rungen von jeder nach lit. b 
eingegangenen Notifikation 
und vom Zeitpunkt des 
Inkrafttretens; 

d) Vertragsregierungen, die 
eine Änderung nicht anneh
men, sind durch diese 
Änderung nicht gebunden, 
haben jedoch das in Artikel
VIII vorgesehene Vedah
ren zu beachten. 

(3) Auf Ersuchen von minde
stens einem Drittel der Vertrags
regierungen beruft der Generalse
kretär eiIie Konferenz der Ver
tragsregierungen ein, um über 
Änderungen der Anlage zu bera
ten. Jede von dieser Konferenz 
mit Zweidrittelmehrheit der 
anwesenden und abstimmenden 
Vertragsregierungen angenom
mene Änderung tritt sechs 
Monate nach dem Zeitpunkt in 
Kraft, zu dem der Generalsekre
tär den Vertragsregierungen die 
angenommene Änderung notifi
ziert hat. 

(4) Der Generalsekretär notifi
ziert allen Unterzeichnerregie
rungen alsbald die Annahme und 
das Inkrafttreten jeder nach die
sem Artikel angenommenen 
Änderung. 
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VORBLATT . 

Problem: 

Österreich ist im Jahre 1975 dem Übereinkommen zur Erleichterung des Internationalen Seeverkehrs 
samt Anlage beigetreten; die Kundmachung des Übereinkommens erfolgte mit BGBL Nr. 592/1975. Im 
Jahre 1973 wurde von einer Konferenz der Venragsregierungen eine Änderung des An. VII des Überein
kommens beschlossen, die bisher von 31 Mitgliedsländern angenommen wurde. Für das internationale 
Inkrafttreten dieser Änderung sind derzeit 33 Annahmen erfor~erlich. 

Durch die vorliegende Änderung des An. VII soll erreicht werden, daß Vereinfachungen d~s Abfer
tigungsverfahrens im See~erkehr im gegenständlichen Übereinkommen Aufnahme finden können. . 

Ziel und Lösung: 

Durch die vorgesehene Annahme soll die Änderung des An. VII des Übereinkommens für Österreich 
wirksam werden. 

Alternativen: 

Keine. 

Kosten: 

Keine'. 
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Erläuterungen 

I. 

Die vorliegende Annahmeerklärung samt Anlage 
betreffend die Änderung des Art. VII des Überein
kommens zur Erleichterung des Internationalen 
Seeverkehrs hat gesetzändernden, nicht politischen 
Charakter und bedarf der Genehmigung des Natio
nalrates gemäß Art. 50 Abs. 1 B-VG; sie enthält 
keine verfassungsändernden Bestimmungen. Der 
geänderte Art. VII ist zur unmittelbaren Anwen
dung im innerstaatlichen Bereich geeignet, sodaß 
eine Beschlußfassung gemäß Art. 50 Abs. 2 B-VG 
nicht erforderlich ist. 

Eine finanzielle Mehrbelastung des Bundes ist 
mit der beabsichtigten Änderung nicht verbunden. 

11. 

Durch die Neufassung des Art. VII des Überein
kommens sollen Mängel des für die Anlage gelten-

den Änderungsverfahrens beseitigt und damit Ver
besserungen und Modernisierungen des Überein" 
kommens überhaupt erst ermöglicht werden. 

Von den bisher vorgeschlagenen Änderungen 
der Anlage des Übereinkommens, durch welche 
Vereinfachungen bei der Abfertigung der Schiffe 
erreicht werden sollten, konnte in den 15 Jahren 
des Bestehens des Übereinkommens wegen des im 
Art. VII enthaltenen schwierigen und komplizier
ten Annahmeverfahrens lediglich eine Änderung 
internationale Gültigkeit erlangen. 

Durch die Novellierung des Art. VII soll nun 
jede Änderung der Anlage des Übereinkommens, 
wenn sie vom Erleichterungsausschuß geprüft und 
vpn zwei Dritteln der im, Ausschuß anwesenden 
und abstimmenden Vertragsregierungen angenom
men wurde, innerhalb einer gewissen Zeit in Kraft 
treten, sofern nicht mindestens ein Drittel der Ver
tragsregierungen schriftlich die Ablehnung des 
Änderungsantrages notifiziert. 
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Gegenüberstellung der gesetzlichen Bestimmungen in der geltenden und in der Fassung des EntwUrfes 

Geltende Fassung Neue Fassung 

ÜBEREINKOMMEN ZUR ERLEICHTERUNG DES INTERNATIONALEN SEEVERKEHRS 

Artikel VII 

(1) Die Anlage zu diesem Übereinkommen k~nn von den Vertragsregierungen 
auf Vorschlag einer dieser Regierungen oder durch eine zu diesem Zweck einbe
rufene Konferenz geändert werden. 

(2) Jede Vertragsregierung kann eine Änderung der Anlage vorschlagen, 
indem sie dem Generalsekretär der Organisation (im folgenden als "Generalse
kretär" bezeichnet) einen Änderungsentwurf übermittelt: 

a) Auf ausdrückliches Ersuchen einer Vertragsregierung übermittelt der 
Generalsekretär, einen solchen Vorschlag unmittelbar allen Vertragsregie
rungen zur Prüfung und Annahme: Wird kein derartiges ausdrückliches 
Ersuchen an ihn gerichtet, so kann der Generalsekretär alle Kosultationen 
vornehmen, die er für ratsam hält, bevor er den' Vorschlag den Vertiagsre
gierungen übermittelt; 

/ 

b) jede Vertragsregierung notifiziert dem Generalsekretär binnen einem Jahr 
nach Eingang der Mitteilung, ob sie den Vorschlag annimmt oder nicht; 

c) jede derartige Notifikation wird schriftlich an den Generalsekretär 
gerichtet, der alle Vertragsregierungen von ihrem Eingang in Kenntnis ' 
setzt; 

d) jede auf Grund dieses Absatzes vorgenommene Änderung der Anlage tritt 
sechs Mo~ate nach dem Zeitpunkt in Kraft, zu dem die Änderung von der 
Mehrheit der Vertragsregierungen angenommen worde!) ist; , 

e) der Generalsekretär unterrichtet alle Vertrags regierungen von jeder Ände
rung, die auf Grund dieses Absatzes in Kraft tritt, sowie vom Zeitpunkt 
ihres Inkrafttretens. 

(1) Die Anlage zu diesem Übereinkommen kann von den Vertragsregierungen 
auf Vorschlag ein'er dieser Regierungen oder durch eine zu diesem Zweck einbe
rufene Konferenz geändert werden. 

(2) Jede Vertragsregierung kann eine Änderung der Anlage vorschlagen, 
indem sie dem Generalsekretär der Organisation (im folgenden als "Generalse-
kretär" bezeichnet) einen Änderungsentwurf übermittelt: , 

a) Jede nach diesem Absatz vorgeschlagene Änderung wird vom Erleichte
rungsausschuß der Organisation geprüft, sofern sie mindestens drei 
Monate vor der Sitzung dieses Ausschusses verteilt worden ist. Wird die 
Änderung von zwei Dritteln der im Ausschuß anwesenden und abstim
menden Vertragsregierungen angenommen, so wird sie vom Generalsekre-
tär allen Vertragsregierungen übermittelt; , 

b) jede auf Grund dieses Absatzes vorgenommene Änderung der Anlage tritt 
fünfzehn Monate nach Übermittlung des Vorschlages an alle Vertragsre
gierungen durch den Generalsekre,tär in Kraft, sofern nicht innerhalb von 
zwölf Monaten nach der Übermittlung mindestens ein Drittel der Ver
tragsregierungen dem Generalsekretär schriftlich notifiziert hat, daß sie 
den Vorschlag nicht annehmen; 

c) der Generalsekretär unterrichtet alle Vertragsregierungen von jeder nach 
lit. b eingegangenen Notifikation und vom Zeitpunkt des Inkrafttretens; 

d) Vertragsregierungen, die eine Änderung nicht annehmen, sind durch diese 
Änderung nicht gebunden, haben jedoch das in Artikel VIII vorgesehene 
Verfahren zu beachten. 
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Geltende Fassung 

(3) Auf Ersuchen von mindestens einem Drittel der Vertragsregierungen beruft 
der Generalsekretär eine Konferenz der Vertragsregierungen ein, um über 
Änderungen der Anlage zu beraten. Jede von dieser Konferenz mit Zweidrittel
mehrheit der anwesenden und abstimmenden Vertragsregierungen angenom
'mene Änderung tritt sechs Monate nach dem Zeitpunkt in Kraft, zu dem der 
Generalsekretär den Vertragsregierungen die angenommene Änderung notifi
ziert hat. 

(4) Der Generalsekretär notifiziert allen Unterzeichnerregierungen alsbald die 
Annahme und das Inkrafttreten jeder nach diesem Artikel angenommenen Ände
rung. 

Neue Fassung 

(3) Auf Ersuchen von mindestens einem Drittel der Vertragsregierungen beruft 
der Generalsekretär eine Konferenz der Vertrags regierungen ein, um über 
Änderungen der Anlage zu beraten. Jede von dieser Konferenz mit Zweidrittel
mehrheit der anwesenden und abstimmenden Vertragsregierungen angenom
mene Änderung tritt sechs Monat~ nach dem Zeitpunkt in Kraft, zu dem' der 
Generalsekretär den Vertragsregierungen die angenommene Änderung notifi
ziert hat. 

(4) Der Generalsekretär notifiziert allen Unterzeichnerregieru~gen alsbald die 
Annahme und das Inkrafttreten jeder nach diesem Artikel angenommenen Äpde
rung. 
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